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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.2008

Norm

TKG 2003 §5 Abs3

Rechtssatz

I n § 5 Abs 3 TKG 2003 wird durch die beispielhafte Aufzählung von Straßen, Fußwegen und ö entlichen Plätzen

präzisiert, dass von einem ö entlichen Gut bereits dann auszugehen ist, wenn Grundstücke als Verkehrs ächen

gewidmet und genützt werden, sie also von jedem benützt werden können. Auch nach §§ 287, 288 ABGB sind

Verkehrs ächen, die dem bestimmungsgemäßen unmittelbaren Gebrauch durch jedermann dienen, ö entliches Gut.

Die Ersichtlichmachung im Grundbuch ist nicht Voraussetzung für das Bestehen des Gemeingebrauchs.
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